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Sehr geehrte Frau Rechtsanwältin Nuxoll,
kraft beiliegender Vollmacht melde ich mich für Herrn und Frau Huber und weise Ihr o.a. Ansinnen
zurück.  Die  beanstandeten  Äußerungen  sind  rechtmäßig,  stellen  Tatsachen  und rationale  Folge-
rungen  aus  ihnen  dar  und  können  daher  keine  Schmähkritik  sein,  s.  Bundesverfassungsgericht,
Beschlüsse v. 29.6.2016 zu 1 BvR 3487/14: Die Mitteilung von Tatsachen über Vorgänge aus der
Sozialsphäre  ist  grundsätzlich  hinzunehmen,  und  zu 1 BvR 2646/15:  Bei  Einstufung  kritischer
Äußerungen als  Schmähkritik  sind strenge Maßstäbe  anzulegen,  da  die  falsche  Einordnung den
grundrechtlichen Schutz der Meinungsfreiheit verkürzt.
Der von den Eheleuten Huber auf Grund ausreichender überzeugender Anhaltspunkte angezeigte
Straftatverdacht ist von Ihren Mandanten zu verantworten. Einen plausiblen Straftatverdacht anzu-
zeigen ist jedermanns Bürgerpflicht, um der sonst drohenden Totalkriminalisierung der Gesellschaft
entgegenzuwirken, und verletzt kein geschütztes Persönlichkeitsrecht. 
Aus ihrer Rechts- und Gesetzesbindung können die Eheleute Huber die von Ihnen gewünschte Er-
klärung nicht abgeben und die Aufforderung dazu natürlich erst recht nicht auch noch bezahlen.
Wegen der Unterlassung der Veröffentlichung auf der Seite Piratenwiki wenden Sie sich bitte an den
Betreiber dieser Seite.  
Gerade weil das St.-Josefshaus eine Einrichtung mit ideeller Zielsetzung ist, Geltung beansprucht
und eine unbestimmte Vielzahl von Personen interessiert, muß es dulden, daß auch ungünstige Er-
eignisse, die es betreffen, öffentlich zur Sprache kommen. Man denke an die ungeheure Zahl der in
katholischen Einrichtungen verübten Mißbrauchsvergehen, die durch Geheimhaltung jahrzehntelang
vertuscht und vermehrt wurden und durch sofortige Offenlegung der ersten Fälle vermutlich hätten
verhindert  werden können. Seit  Jahrtausenden gilt  der Rechtssatz  aus dem Cod. Theod.  passim:
clandestina iniusta praesumuntur (Geheimes wird Unrecht zu sein vermutet). 
Mit freundlichen Grüßen

  

Simon Huber                   Andrea Huber                        Claus Plantiko, Avocat definitiv, Assessor iur.,
    Bevollmächtigter, Beauftragter, Vertreter, 
    Gehilfe, Werkzeug, Beistand, Bote


